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Maßnahmenplan der Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus, 76891 Bruchweiler-Bärenbach

Jugendamt:			Kreisjugendamt Südwestpfalz
Einrichtungsnummer:		7689102

	Maßnahmenplan bei personellem Engpass

	
Träger und Leitung kommen der Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Betriebes nach und sichern sowohl die Aufsichtspflicht als auch den Schutz des Kindeswohls.

Träger und Leitung kommen im Falle eines personellen Engpasses der Pflicht nach, geeignete Maßnahmen zur Sicherung der betrieblichen Abläufe und des Kindeswohls zu ergreifen. 

Träger und Leitung betrachten den personellen Engpass sowie die Zahl der anwesenden Kinder in Relation (Fachkraft-Kind-Relation) zueinander und setzen geeignete Maßnahmen zur Sicherung von Aufsichtspflicht und Kindeswohl um.

Träger und Leitung kommen der Meldepflicht nach § 47 SBGVIII nach, sobald Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes umgesetzt werden, die die Betriebserlaubnis tangieren.

Sind Maßnahmen erforderlich, die die Betriebserlaubnis einschränken, dann:

· ist der Träger zu informieren.
· ist eine Meldung an das örtliche JA und das LJA zu machen.
· ist die zuständige Regionalverwaltung in Kenntnis zu setzen und eine Kopie der Meldung weiterzuleiten.
· ist der Elternausschuss über die Maßnahmen zu informieren.
· sind die Eltern über die Maßnahmen zu informieren.


	→ Die Aufrechterhaltung des Betriebes ist GEWÄHRLEISTET ←
Keine Maßnahme und Meldung erforderlich (Stufe grün)

	
Die Fachkraft-Kind-Relation ist ausgewogen. Die tatsächlich anwesenden pädagogischen Fachkräfte können die Erziehung, Bildung und Betreuung der anwesenden Kinder uneingeschränkt GEWÄHRLEISTEN.


	→ Die Aufrechterhaltung des Betriebes ist BEDINGT gewährleistet ←
Maßnahmen erforderlich und Meldung nicht erforderlich (Stufe gelb)

	
Die Fachkraft-Kind-Relation ist nicht mehr ausgewogen. Die tatsächlich anwesenden pädagogischen Fachkräfte können die Erziehung, Bildung und Betreuung der anwesenden Kinder nur BEDINGT gewährleisten.

Mögliche Maßnahmen:
· Dienstzeiten den Gegebenheiten anpassen
· Gruppen zusammenlegen – Höchstgrenze beachten 
· Pädagogische Angebote / Ausflüge reduzieren 
· Aushilfskräfte/ Vertretungskräfte einsetzen
· Mehrarbeit anordnen
· Eltern bitten, wenn möglich, ihre Kinder früher abzuholen

	→ Die Aufrechterhaltung des Betriebes ist EINGESCHRÄNKT gewährleistet ←
Maßnahmen und Meldung zwingend erforderlich (Stufe orange)

	
Die tatsächlich anwesenden pädagogischen Fachkräfte können die Erziehung, Bildung und Betreuung der anwesenden Kinder nur EINGESCHRÄNKT gewährleisten. 

Mögliche Maßnahmen:
· Öffnungszeiten einzelner Gruppen oder der Einrichtung kürzen
· Arbeitszeit von Teilzeitkräften aufstocken bei längerfristigem Ausfall
· Gruppe(n) schließe(n)
· Neuaufnahmen verschieben
· Eingewöhnung pausieren
· Eltern bitten, wenn möglich, Ihre Kinder anderweitig zu betreuen
· [bookmark: _Hlk215465766]Genehmigung für Freizeitausgleich widerrufen (nachrangig)

	→ Die Aufrechterhaltung des Betriebes ist NICHT GEWÄHRLEISTET ←
Maßnahmen und Meldung sind zwingend erforderlich 

	
Der personelle Engpass ist eklatant, sodass die Aufrechterhaltung des Betriebes NICHT GEWÄHRLEISTET ist.

Maßnahmen:
· Einrichtung tageweise schließen
· Anpassung der Betriebserlaubnis bzw. längerfristige Kürzung der Öffnungszeiten 

	

[bookmark: _GoBack]Datum 01.12.2025



____________________            ____________________            ____________________
Unterschrift Träger                                 Unterschrift Leitung                                 Unterschrift Elternausschuss





Mit dem örtlichen Jugendamt und dem Landesjugendamt abgestimmt am   ____________________________[footnoteRef:1] [1:  Die Abstimmung mit dem örtlichen JA und dem zuständigen LJA ist derzeit lediglich in Rheinland-Pfalz gesetzlich verpflichtend geregelt. ] 
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